
Anlage 2 zur Dienstvereinbarung über das betriebliche System der leistungsorientierten Bezahlung 

Teilbudgets gem. § 8 der Dienstvereinbarung 
 
 
Vorbemerkung:  
 
Bei der Einteilung der Teilbudgets wurden folgende Grundsätze aufgestellt:  
 

� Für Beschäftigte und Beamtinnen werden jeweils eigene Teilbudgets gebildet.  
� Ein Teilbudget sollte in der Regel mindestens 10 Mitarbeiterinnen umfassen; Teilbudgets mit weniger 

als fünf Mitarbeiterinnen sind zu vermeiden.  
� Ausreichend große Einrichtungen in Zuständigkeit eines Amtes können ein eigenständiges Teilbudget 

bilden (z. B. JAW, Deponie Ecklack etc.). 
� Haben einzelne Einrichtungen weniger als 10 Mitarbeiterinnen, können sie mit vergleichbaren 

Einrichtungen in einem Teilbudget zusammengefasst werden (z. B. Schulen, Museum, Kreisarchiv). 
 
 
I.   Teilbudgets für Tarifbeschäftigte 
 

� Teilbudget Dezernat I (zugeordnete Ämter: 01, 03, 90) 
Budgetverantwortliche: D I 

� Teilbudget Amt 02 # 1 (zugeordnet: alle Beschäftigten mit Ausnahme der 
Hausmeisterei und der Reinigungskräfte) 
Budgetverantwortliche: AL 02 

� Teilbudget Amt 02 # 2 (zugeordnet: Beschäftigte in der Hausmeisterei und 
Reinigungskräfte) 
Budgetverantwortliche: AL 02 

� Teilbudget Amt 05 # 1 (zugeordnet: Beschäftigte in der Kernverwaltung) 
Budgetverantwortliche: AL 05 

� Teilbudget Amt 05 # 2 (zugeordnet: Beschäftigte in der Kreisberufsschule) 
Budgetverantwortliche: AL 05 

� Teilbudget Amt 05 # 3 (zugeordnet: Beschäftigte in der Steinburgschule) 
Budgetverantwortliche: AL 05 

� Teilbudget Amt 05 # 4 (zugeordnet: Beschäftigte im Sophie-Scholl-Gymnasium und 
im Detlefsengymnasium) 
Budgetverantwortliche: AL 05 

� Teilbudget Amt 05 # 5 (zugeordnet: Beschäftigte im Museum, Kreisarchiv, 
Medienzentrum und Schulpsychologischen Dienst) 
Budgetverantwortliche: AL 05 

� Teilbudget Amt 12  
Budgetverantwortliche: AL 12 

� Teilbudget Amt 40 
Budgetverantwortliche: AL 40 

� Teilbudget Amt 46 # 1 (zugeordnet: Beschäftigte in der Kernverwaltung) 
Budgetverantwortliche: AL 46 

� Teilbudget Amt 46 # 2 (zugeordnet: Beschäftigte im JAW) 
Budgetverantwortliche: AL 46 

� Teilbudget Amt 46 # 3 (zugeordnet: Beschäftigte in der Erziehungsberatungsstelle) 
Budgetverantwortliche: AL 46 

� Teilbudget Amt 50  
Budgetverantwortliche: AL 50 

� Teilbudget Amt 61 # 1 (zugeordnet: Beschäftigte in der Kernverwaltung) 
Budgetverantwortliche: AL 61 
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� Teilbudget Amt 61 # 2 (zugeordnet: Beschäftigte in der Straßenmeisterei) 
Budgetverantwortliche: AL 61 

� Teilbudget Amt 70 # 1 (zugeordnet: Beschäftigte in der Kernverwaltung) 
Budgetverantwortliche: AL 70 

� Teilbudget Amt 70 # 2 (zugeordnet: Beschäftigte auf der Deponie) 
Budgetverantwortliche: AL 70 

� Teilbudget Amt 76 # 1 (zugeordnet: Beschäftigte in der Kernverwaltung) 
Budgetverantwortliche: AL 76 

� Teilbudget Amt 76 # 2 (zugeordnet: Beschäftigte im Fleischhygieneamt Kellinghusen) 
Budgetverantwortliche: AL 76 

� Teilbudget gem. § 8 Abs. 1 Satz 2 DV (zugeordnet: Brückenwärterinnen und 
Beschäftigte, die mit mehr als 50% ihrer regelmäßigen Beschäftigungszeit zu einer 
anderen Arbeitgeberin abgeordnet oder dieser zugewiesen sind, ohne Rücksicht auf 
ihre organisatorische Zugehörigkeit) 
Budgetverantwortliche: AL 02 

 
 

II.  Teilbudgets für Beamtinnen 
 

� Teilbudget Landrat  (zugeordnet: Dezernentinnen D I, D II und D III, Amtsleiterinnen 
Ämter 61 und 70) 
Budgetverantwortliche: L 

� Teilbudget Dezernat I (zugeordnete Ämter: 02, 03, 90) 
Budgetverantwortliche: D I 

� Teilbudget Dezernat III  (zugeordnete Ämter: 50 und 76)  
Budgetverantwortliche: D III 

� Teilbudget Dezernat IV (zugeordnet: Ämter 61 und 70) 
Budgetverantwortliche: L 

� Teilbudget Amt 01 (mit Ausnahme der Leiterin) 
Budgetverantwortliche: AL 01 

� Teilbudget Amt 05 
Budgetverantwortliche: AL 05 

� Teilbudget Amt 12 
Budgetverantwortliche: AL 12 

� Teilbudget Amt 40 
Budgetverantwortliche: AL 40 

� Teilbudget Amt 46 
Budgetverantwortliche: AL 46 

� Teilbudget gem. § 8 Abs. 1 Satz 2, Abs. 7 DV (zugeordnet: Beamtinnen, die mit mehr 
als 50% ihrer regelmäßigen Arbeitszeit zu einem anderen Dienstherrn abgeordnet oder 
dieser zugewiesen sind, ohne Rücksicht auf ihre organisatorische Zugehörigkeit) 
Budgetverantwortliche: AL 02 
 
 
 
 

 
 

 


